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RS OGH 1955/8/24 1Ob488/55
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 24.08.1955

Norm

AHG §1 Cd1c

StPO §143

StPO §252

Rechtssatz

Kein Amtshaftungsfall, wenn in einem Strafverfahren wegen Betruges ein LKW beschlagnahmt und bis zur

Hauptverhandlung nicht freigegeben wird, da wegen des Grundsatzes der Unmittelbarkeit ein Zustandsgutachten

allein möglicherweise den Augenschein bei der Verhandlung nicht ersetzen konnte.
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